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Wohngebiet "Barkenkamp zwei", 2. Bauabschnitt - 
Widmung der öffentlichen Verkehrsflächen 
 
Zielsetzung:   Widmung von Verkehrsflächen  
 
 
 Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadt Ratzeburg verfügt als Träger der Straßenb aulast gem. § 6 Abs. 1 
Straßen- und Wegegesetz (StrWG) die Widmung der Str aßen und Wege des 
Wohngebietes „Barkenkamp Zwei“, 2. Bauabschnitt für  den öffentlichen 
Verkehr. Davon sind in der Gemarkung Neu-Vorwerk, F lur 3, folgende 
Flurstücke betroffen: 
 
Straßenname        Flurstück  
Brahmsallee        221, 219 teilw. 
Mozartstraße        219 teilw. 
Bachstraße         223, 219 teilw. 
Wagnerstraße        219 teilw. 
Haydnplatz         219 teilw. 
Verbindungsweg zw. Mozartstr. u. Beethovenstr.   21 9 teilw. 
Verbindungsweg zw. Mozartstr. u. Bachstr.(künftig)  219 teilw. 
Verbindungsweg zw. Wagnerstr. u. Händelstr.   225, 219 teilw. 
Verbindungsweg zw. Haydnplatz u. künftigen Rundweg   219 teilw. 
 
Weiterhin wird der Rundweg um das Wohngebiet Barken kamp I einschließlich 
der jeweiligen Zuwegungen (Gemarkung Neu-Vorwerk, F lur 3, Flurstück 124 
teilw.) für den öffentlichen Verkehr gem. § 6 Abs. 1 StrWG gewidmet. 
 
Die Straßen des Baugebietes Zwei 2. BA besitzen den  Charakter einer 
Ortsstraße im Sinne von § 3 (1) Zif. 3 a StrWG. Die  Verbindungswege des 
Baugebietes Zwei 2. BA besitzen den Charakter einer  beschränkt öffentlichen 
Straße im Sinne von § 3 (1) Zif. 4 b StrWG. Die Par kplätze der Baugebietes Zwei 
2. BA besitzen den Charakter einer sonstigen öffent lichen Straße im Sinne von 
§ 3 (1) Zif. 4 c StrWG.   
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Sachverhalt:  
Der Bereich des Wohngebietes in Ratzeburg „Barkenkamp Zwei“, 2. Bauabschnitt ist 
vorläufig fertig gestellt worden. Um den öffentlichen Verkehr auf den folgenden 
Straßen und Wegeverbindungen gem. § 6 (1) StrWG zuzulassen, ist die Widmung 
für den öffentlichen Verkehr zu verfügen. 
 
Die Stadt Ratzeburg ist zum Teil Eigentümer der Verkehrsfläche. Im Übrigen werden 
die Flächen kurzfristig in das Eigentum der Stadt Ratzeburg übergehen. Der jetzige 
Eigentümer hat der Widmung zugestimmt. 
 
s. Anlage 1: 
- Brahmsallee (teilw.) 
- Mozartstraße 
- Bachstraße (teilw.) 
- Wagnerstraße 
- Haydnplatz 
- Verbindungsweg zw. Mozartstr. u. Beethovenstr. 
- Verbindungsweg zw. Mozartstr. u. Bachstr.(künftig) 
- Verbindungsweg zw. Wagnerstr. u. Händelstr.  
- Verbindungsweg zw. Haydnplatz u. künftigen Rundweg 
 
s. Anlage 2: 
Rundweg um das Wohngebiet Barkenkamp I einschließlich der jeweiligen 
Zuwegungen 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Keine  
 
 
Anlagenverzeichnis:  

- Anlage 1 Barkenkamp II 2. BA,  
- Anlage 2 Rundweg Barkenkamp I 

 
 
 
 


